
TARPSY – Wahnsinn oder noch 
Methode? (mit Replik)
Brief zu: Trezzini B, Meyer B. TARPSY 3.0 mit stärkerem 
Leistungsbezug. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(19–20):606–9.

Unter dem Titel: «TARPSY 3.0 mit stärkerem 
Leistungsbezug» wurde in der SÄZ über die 
geplante Einführung von CHOP-Codes berich-
tet. Tatsächlich wurde im revidierten KVG ein 
Leistungsbezug der Finanzierung gefordert, 
der bei Einführung des TARPSY kaum zu fin-
den war, er überraschte durch folgende Ele-
mente:
1 Schaffung neuer (Fehl-)Anreize:
 a)   durch weniger Leistung für den Patien-

ten können höhere Gewinne  erzielt 
werden. Der Ertrag sinkt unter TARPSY 
bei mehr Aufwand bzw. Leistung für 
den Patienten.

 b)   Anreize für die Hospitalisation ge-
sünderer Patienten, weil neu kurze sta-
tionäre Aufenthalte besonders hoch 
vergütet werden. Sehr kurze Hospita-
lisationen sind in der Psychiatrie vor 
 allem bei Personen  möglich, die auch 
ambulant behandelt werden könnten, 
unter TARPSY sind beachtliche Ge-
winne durch kurze zusätzliche Hospita-
lisationen möglich.

2 Die Vergütung pro Tag ergibt sich erst 
rückwirkend, die Höhe richtet sich nach 
der Aufenthaltsdauer. Je länger, desto tie-
fer, und zwar rückwirkend geltend ab dem 
ersten Tag der Hospitalisation. Je schwerer 
und langwieriger krank also ein Betroffe-
ner ist, desto grösser wird das finanzielle 
Risiko für die aufnehmende Klinik.

3 Durch Multiplikation einer  Baserate  mit 
Faktoren wirkten sich  Effizienzbemühun-
gen nachteilig aus, die in den Jahren vor 
Einführung TARPSY geleistet wurden. Die 
vorbestehende Ungleichheit aufgrund 
 unterschiedlicher Tagespauschalen wird 
unter TARPSY weiter vergrössert statt ver-
kleinert.

 
Die unter 1 und 2 geschilderten Mechanismen 
könnten zu einer  Verteuerung der stationä-
ren Psychiatrie und zugleich Verschlechte-
rung  der Versorgung schwerer Kranker füh-
ren.  Der unter 2 beschriebene Mechanismus 
wäre in der Somatik unvorstellbar und sollte 
daher auch nicht bei psychisch Kranken ein-
gesetzt werden.
Die in der SÄZ vorgestellten CHOP-Codes brin-
gen eine gewisse Gegenregulation zu der un-
ter 1 a) geschilderten Problematik. Sie sind je-
doch mit zusätzlichem Aufwand verbunden 

und keine grundlegende Lösung. Eine Revi-
sion des TARPSY wäre eine Chance, den Auf-
wand für die Leistungserbringer zu verrin-
gern statt zu vergrössern, die Ansprüche des 
revidierten KVGs angemessener zu verwirk-
lichen und die Fehlanreize durch Anreize zur 
Verbesserung der Versorgung zu ersetzen. Da-
bei auch klinische Aspekte und für die Versor-
gung der Patienten wichtige Elemente – wie 
unter anderem Personalschlüssel für die Be-
handlung – zu berücksichtigen wäre sinnvoll.
 

Dr. med. Magdalena Maria Berkhoff, Zürich 

Replik auf: TARPSY – Wahnsinn 
oder noch Methode?
Wir danken Frau Dr. Berkhoff für ihre Reak-
tion auf unseren Beitrag «TARPSY 3.0 mit stär-
kerem Leistungsbezug» in der Ausgabe 19–20 
(2020) der Schweizerischen Ärztezeitung. Sie be-
nennt die zentralsten Gestaltungselemente 
der Tarifstruktur und zeigt einige der damit 
verbundenen problematischen Aspekte auf.
Wir gehen mit ihr einig, dass die Umsetzung 
der Ansprüche des revidierten KVG mit mög-
lichst wenigen Fehlanreizen erfolgen sollte. 
Die Entwicklung einer Tarifstruktur stellt je-
doch immer einen Kompromiss zwischen un-
terschiedlichen Interessen dar, insbesondere 
jener der verschiedenen Leistungserbringer 
und Kostenträger.
Entsprechend handelt es sich auch bei TARPSY 
um einen Kompromiss. Beispielsweise hat 
sich die FMH in der Vergangenheit für den 
Einbezug der Tagespsychiatrie in die Tarif-
struktur TARPSY engagiert, um dem beschrie-
benen Fehlanreiz zu einer vermehrten Hospi-
talisierung entgegenzuwirken.
Bedauerlicherweise haben die übrigen Part-
ner diesen Lösungsansatz nicht unterstützt. 
Demgegenüber hat sich die FMH erfolgreich 
für leistungsbezogene Tagespauschalen und 
gegen das ursprünglich geplante Fallpauscha-
lenelement eingesetzt, denn Fallpauschalen 
sind in der Psychiatrie ungeeignet.
TARPSY ist ein lernendes System und ent-
wickelt sich laufend weiter. Eine Möglichkeit, 
Verbesserungsvorschläge einzubringen, stellt 
das Antragsverfahren dar. Hier engagieren 
sich die Fachgesellschaften mit Unterstüt-
zung der FMH tatkräftig. Den Fachgesellschaf-
ten war und ist es jeweils wichtig, für die Ver-
stärkung des Leistungsbezugs nur so viele 
CHOP-Kodes wie nötig bzw. so wenige wie 
möglich zu beantragen. Dies, damit der admi-
nistrative Aufwand nicht überbordet. Unnöti-
ger administrativer Aufwand und Doppel-

spurigkeiten könnten jedoch beispielsweise 
vermieden werden, indem die aufwendig zu 
erfassenden Funktionseinschränkungen in 
der Psychiatrie künftig nicht mehr in die 
 Tarifstrukturentwicklung einfliessen würden. 
Dafür setzt sich die FMH zurzeit bei der Swiss-
DRG AG mit Nachdruck ein.

Bruno Trezzini, Dr. phil., Experte, Abteilung 
Stationäre Versorgung und Tarife, FMH

Beatrix Meyer, Leiterin Abteilung Stationäre 
Versorgung und Tarife, FMH

Das Staatsexamen in Zeiten von 
COVID: Praktikum statt praktischer 
Prüfung (mit Replik)
Das praktische Staatsexamen wurde vor eini-
ger Zeit aufwendig umstrukturiert: seit ein 
paar Jahren durchlaufen die Studentinnen und 
Studenten einen sog. «Postenlauf», wobei jeder 
Posten einer anderen Situation im me di-
zinischen Alltag mit Hilfe von Schauspielern 
nachempfunden ist. Es versteht sich von selbst, 
dass ein so aufwendiges Examen zu COVID-Zei-
ten schwierig zu organisieren ist. Die zustän-
dige Prüfungskommission der medizinischen 
Fakultäten der Schweiz hat dies bereits Ende 
März 2020 dem BAG mitgeteilt. Im April wurde 
der jetzt vom Bundesrat genehmigte Vorschlag 
erstmals an die Präsidentin der  fakultären 
Kommission herangetragen, die umgehend 
die Probleme aufzeigte, welche diese Regelung 
hätte. Die fakultäre Kommission schlug in der 
Folge Alternativen für das praktische Examen 
vor, welche es erlauben würde, das Examen wie 
vorgesehen 2020 an der jeweiligen Fakultät ab-
zuschliessen. Trotzdem hat das BAG die denk-
bar schlechteste Lösung vom Bundesrat geneh-
migen lassen: ein sechswöchiges Praktikum, 
währenddem die Kandidatinnen und Kandida-
ten «evaluiert» werden – gestützt auf ein Ras-
ter, das noch nicht existiert. Dabei ist vorgese-
hen, dass sie erst nach Praktikumsabschluss 
ihr Diplom erhalten. Die zuständige Präsiden-
tin der Prüfungskommission der medizini-
schen Fakultäten ist sofort nach dem Entscheid 
des Bundesrates zurückgetreten.

In diesem Zusammenhang stellen sich 
fünf, bis jetzt ungeklärte Fragen:
1) Weshalb braucht das BAG zwei Monate, um 

diese Entscheidung fällen zu können, und 
nimmt somit in Kauf, dass Studentinnen 
und Studenten im Ungewissen bleiben, ob 
und in welcher Form das Staatsexamen 
stattfinden wird?
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2) Das BAG gibt vor, dass die Studentinnen 
und Studenten durch diese Ausnahmesitua-
tion in ihrem beruflichen Fortkommen 
nicht beeinträchtigt werden. Das mag wohl 
für diejenigen stimmen, die in einem Spital 
ihre Stelle antreten werden; für die jenigen, 
die ins Ausland gehen oder in die Forschung 
einsteigen wollen, ist dies klar ein grosses 
Hindernis (immerhin 180–190 Personen).

3) Hat sich das BAG überlegt, wer solche «Prak-
tikumsplätze» für sechs Wochen anbieten 
soll, wohl wissend, dass es mindestens  ein 
bis zwei Monate braucht, bis eine Prakti-
kantin bzw. ein Praktikant die Abläufe in 
einem Spital kennt und von Nutzen sein 
kann? Welche Institution ist bereit, solche 
Stellen anzubieten? In diesem Zusammen-
hang stellt sich auch die Frage, welche An-
forderungen an die Personen gestellt wer-
den, die während sechs Wochen diese 
Evaluation vorzunehmen haben.

4) Hat sich das BAG überlegt, wie der Mehr-
aufwand einer Institution abgegolten wird? 
Wer zahlt, und wie viel wird bezahlt?

5) Hat sich das BAG überlegt, ob die Kandida-
tinnen und Kandidaten für ihr Praktikum 
entschädigt werden und wer haftet, da sie ja 
offiziell noch nicht diplomierte Ärzte sind?

Zusammenfassend erscheint der Entscheid 
des BAG deshalb in jeglicher Hinsicht als frag-
würdig, unüberlegt, in der Praxis untauglich 
und ist deshalb unverständlich. Das BAG ent-
scheidet, ohne diejenigen zu berücksichtigen, 
die von diesem Entscheid direkt betroffen 
sind oder ihn umsetzen müssen. Weshalb will 
das BAG die Fakultäten und die jungen Ärztin-
nen und Ärzte, die in Zukunft nötiger denn je 
sein werden, vor den Kopf stossen?

Prof. Emanuel Christ, MD, PhD
Leiter Interdisziplinäre Endokrinologie

Universitätsspital Basel

Replik auf:  
Staatsexamen in COVID-19- Zeiten: 
Praktikum statt praktischer Prüfung
Die Prüfungskommission Humanmedizin hat 
Ende März dem BAG vorgeschlagen, den prakti-
schen Teil der eidgenössischen Prüfung auf-
grund der Covid-19-Krise ersatzlos zu streichen. 
Dies hätte eine Anpassung des Medizinal-
berufegesetzes bedingt, da der Nachweis von 
«Fertig keiten und Fähigkeiten sowie über die 
Verhaltensweisen und sozialen Kompetenzen» 
[1] im Rahmen der Eidgenössischen Prüfung im 
MedBG zwingend vorgeschrieben ist.
Eine Gesetzesänderung im Rahmen des Not-
rechts bedingt sowohl eine sachliche wie zeit-
liche Dringlichkeit und wird somit nur mit 
grosser Zurückhaltung vorgenommen. Da die 
Prüfung erst im September 2020 stattfinden 
würde, sämtliche auch nicht dringende Ein-

griffe seit dem 27. April 2020 wieder ohne Ein-
schränkungen möglich sind und die Belas-
tung der Medizinerinnen und Mediziner im 
Rahmen der Pandemiebewältigung sehr un-
terschiedlich gewesen ist, erachtete der Bun-
desrat die Voraussetzungen für die Anwen-
dung von Notrecht vorliegend für nicht 
gegeben. Da eine ersatzlose Streichung somit 
nicht möglich war, wurden verschiedene Al-
ternativen in Diskussion mit der Prüfungs-
kommission, mit der MEBEKO und dem SIWF 
geprüft. Bei der Alternative zur praktischen 
Prüfung sollte einerseits gewährleistet sein, 
dass die Patientensicherheit und Versorgung 
durch das Vorgehen nicht eingeschränkt, an-
derseits das berufliche Fortkommen der Kan-
didierenden nicht unnötig behindert werden 
sollte. Zudem sollte der zusätzliche Aufwand 
möglichst gering gehalten werden.
Anders als in anderen Jahren werden alle 
 Kandidatinnen und Kandidaten unmittelbar 
nach Bestehen der schriftlichen MC-Prüfung 
provisorisch [2] ins Medizinalberuferegister 
eingetragen, was die Weiterbildungsfähigkeit 
bestätigt und zur Berufsausübung unter fach-
licher Aufsicht berechtigt. Von der aktuellen 
bundesrätlichen Regelung sind fakultäre Mas-
terabschlüsse nicht berührt, welche für Stel-
len in Industrie und Forschung vorausgesetzt 
werden. Es sollte somit aufgrund der bundes-
rätlichen Regelung niemand in seinem beruf-
lichen Fortkommen behindert werden.
Als Ersatz für die CS-Prüfung stehen zwei Al-
ternativen zur Verfügung: Einerseits kann ein 
Praxisnachweis erbracht werden, welcher im 
Rahmen einer praktischen Tätigkeit an einer 
SIWF-anerkannten Weiterbildungsstätte er-
langt werden kann. Für die überwiegende 
Mehrheit der Kandidatinnen und Kandidatin-
nen (ca. 85 Prozent) bedeutet dies keinerlei Zu-
satzaufwand, da die Beurteilung im Rahmen 
ihrer Assistenzarzttätigkeit ohne zusätzliche 
Beurteilungssequenz vorgenommen werden 
kann. Es ist davon auszugehen, dass die Wei-
terbildungsverantwortlichen die «Fertigkei-
ten und Fähigkeiten sowie die Verhaltens-
weisen und sozialen Kompetenzen» der 
Assistenzärztinnen und -ärzte zur Ausübung 
des Berufes beurteilen können. Das IML wird 
ein Raster zur Verfügung stellen, welches eine 
rechtsgleiche Beurteilung garantiert. Die Per-
sonen, die keinen Facharzttitel anstreben, 
können (müssen aber nicht) den praktischen 
Nachweis im Rahmen einer sechswöchigen 
praktischen Tätigkeit erlangen. Alternativ 
steht allen die Möglichkeit offen, die CS-Prü-
fung 2021 zu absolvieren.
Die Covid-19-Krise bedingt viele Kompromisse 
und Planänderungen. Dass mit der bundesrät-
lichen Lösung zur Eidgenössischen Prüfung 
für jeden Fall das Optimum gefunden wurde, 
wird nicht behauptet. Jedoch kann garantiert 
werden, dass die Patienten- und Versorgungs-

sicherheit gewährleistet und das berufliche 
Fortkommen der jungen Medizinerinnen und 
Mediziner in jedem Fall garantiert ist.

Bernadette Häfliger Berger, 
Leiterin Abteilung Gesundheitsberufe, BAG

1 Art. 14 MedBG.
2 Bis Ende Oktober 2021.

Revision tut not! (mit Replik)
Brief zu: Marti M. Arbeitszeiten in Spitälern: kein Ende der 
Missstände. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(23–24):739–40.

Der Artikel des VSAO über die Einhaltung des 
gesetzlichen Rahmens und der Befindlichkeit 
der Assistenz- und OberärztInnen bedarf ge-
nauerer Betrachtung:
In Zahlen: 12 928  Mitglieder wurden ange-
schrieben. 2944 (22%) haben ausgefüllt. 62% 
davon arbeiten nicht im gesetzlichen Rah-
men. Das sind 15% von allen. Das heisst auch, 
85% arbeiten unter legalen Bedingungen. Dies 
soll das Problem nicht kleinreden, aber relati-
vieren. Dazu sei die Frage nach einem Selek-
tionsbias mehr als erlaubt.
Als langjährige Kaderärztin kann ich sagen, 
dass das Perseverieren auf den gesetzlichen 
Arbeitszeiten heute nicht mehr zielführend 
ist und die Assistenz- und Oberärztinnen 
auch nicht vor einem Burnout schützt. Dies 
bestätigen die Details der Studie auf der 
VSAO-Website: «Die Resultate signalisieren 
somit, dass eine Reduktion der Arbeitsbelas-
tung nur aufgrund einer Kürzung der Pensen 
das persönliche Wohlbefinden nicht nachhal-
tig verbessern kann».
Die aktuellen Regelungen sind nicht an die re-
ale Situation im Spital angepasst: Ein Spital ist 
kein Büro  – die Arbeitsbelastung fluktuiert 
von einer Woche zur anderen. Muss zu stren-
gen Zeiten der Assistenzarzt in der Mitte der 
Woche angehalten werden, seine Abteilung zu 
übergeben oder Arbeit abzugeben, resultiert 
daraus ein neuer Stress und Frustration. Ist es 
einmal ruhiger, ist es erfahrungsgemäss äus-
serst schwierig, die Mitarbeitenden nach 
Hause zu schicken.
Ich finde sehr frustrierend, der Assistenzärz-
tin zu verbieten, Angehörigen um 18 Uhr noch 
Auskunft zu einem ihrer Patienten zu geben. 
Oder dem Assistenzarzt zu sagen, dass ein 
Nachlesen eines Problems nun einfach nicht 
mehr drin liegt. Ich zerstöre so die intrinsi-
sche Motivation meiner jungen KollegInnen – 
was wiederum dem Kapitel des Burnouts 
näher kommt. Dieses Dilemma resultiert fast 
alleinig aus Fixierung der Höchstarbeitszeit 
innerhalb einer Woche! Dafür haben die jun-
gen Ärztinnen auch nicht viel Verständnis  – 
denn Flexibilität ist in ihrem Leben ein wich-
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tiger Punkt: Kompensationstage für Überzeit 
zusammen zu nehmen in einem verlängerten 
Wochenende, dafür die Arbeit unter der Wo-
che so zu erledigen, dass es für sie auch befrie-
digend ist – ein oft geäusserter Wunsch.
Es ist meiner Ansicht nach Zeit, die bestehen-
den Regelungen noch einmal anzupassen, 
statt ständig auf der Einhaltung der alten Re-
gelungen zu bestehen:
–  eine Verteilung der legalen Arbeitszeit von 

50 Stunden/Woche auf 150  Stunden / 3  Wo-
chen;

–  eine Aufhebung der 140 nicht eliminier-
baren Überstunden.

Damit würde eine flexiblere Planung mög-
lich – sehr im Sinne der Assistenz- und Ober-
ärztInnen!

Sonia Frick, Chefarzt-Stellvertretung, Zürich 

Replik auf: Revision tut not
Die vsao-Mitgliederbefragung 2020 richtete 
sich wie jene 2017 und 2014 an alle Assis-
tenz- und Oberärztinnen und -ärzte, die in 
der Schweiz arbeiten, dem Verband angehö-
ren und dem Arbeitsgesetz unterstehen. An-
geschrieben wurden 13 112 Personen (und 
nicht 12 928), wovon 2944 geantwortet haben – 
also mehr als jede/r Fünfte; ein im Bench-
mark für Umfragen guter Wert, der sich über-
dies im Rahmen unserer früheren Studien 
bewegt. 
Für die Aussagekraft und die Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse mit den älteren Erhebungen 
bürgen nebst der identischen Zielgruppe die 
identische Befragungsmethode und die – mit 
Ausnahme des neuen Teils zur Diskriminie-
rung – identischen Fragen. Deshalb sowie 
 wegen des über sechs Jahre nachweisbaren 
Trends darf man mit Fug und Recht schlies-
sen, dass die Verletzung des Arbeitsgesetzes 
bei 62 Prozent der Teilnehmenden die Realität 
in den Schweizer Spitälern widerspiegelt – lei-
der. Wie man sich hingegen zur Behauptung 
versteigen kann, jene angeschriebenen vsao-
Mitglieder, die sich nicht beteiligt haben, wür-
den allesamt rechtskonform arbeiten, um so 
auf eine 85-prozentige Einhaltung des Ar-
beitsgesetzes zu kommen, entzieht sich unse-
rer Kenntnis. 
Aber nicht nur bei unseren Zahlen sowie dem 
Einmaleins der Statistik empfiehlt sich ein 
red licher Umgang. Das gilt ebenso bei Zitaten. 
Die Aussage, «die Resultate signalisieren so-
mit, dass eine Reduktion der Arbeitsbelas-
tung nur aufgrund einer Kürzung der Pensen 
das persönliche Wohlbefinden nicht nachhal-
tig verbessern kann», muss im richtigen Kon-
text wiedergegeben werden. Obschon immer 
mehr Ärztinnen und Ärzte in Teilzeit ange-
stellt sind (inzwischen 28 Prozent), wirkt sich 

die Entlastung auf dem Papier in der Realität 
nicht positiv aus. Denn auch bei Mitarbeiten-
den in Teilpensen bestehen weiterhin grobe 
Differenzen zwischen der effektiven und der 
gemeldeten/registrierten Arbeitszeit sowie zwi-
schen der effektiven Arbeitszeit und jener ge-
mäss Arbeitsvertrag. Alles nachzulesen, weil 
auf der vsao-Website publiziert.
Bei dieser Gelegenheit ist mit einem Missver-
ständnis aufzuräumen – oder müssten wir 
Fehler sagen? Die 50 Stunden pro Woche sind 
als Höchst- und nicht als Sollarbeitszeit ge-
dacht. Vielfach rechnen die Dienstpläne in den 
Spitälern jedoch von vornherein mit 50 oder 
mehr Stunden. Und da liegt der wahre Grund 
für die mangelnde Flexibilität der Assistenz-
ärztinnen und -ärzte, die im Übrigen während 
der Arbeitszeit Anrecht auf wöchentlich vier 
Stunden explizite und vier Stunden implizite 
Weiterbildung haben – bzw. hätten. Wenn 
man das Arbeitsgesetz ernst nimmt und mit 
weniger als 50 Wochenstunden plant, bleibt 
auch genügend Zeit, damit eine junge Ärztin 
oder ein junger Arzt eine Arbeit abschliessen 
oder bei Bedarf kurzfristig umdisponieren 
kann. 
Schwankungen bei der Arbeitsbelastung gibt 
es in vielen Berufen und Situationen – sie sind 
nie ein Argument, um den Gesundheitsschutz 
der Arbeitnehmenden abzubauen. Die Forde-
rung, bei den Überstunden auf die Begren-
zung zu verzichten, weil sie nicht eliminier-
bar seien, anerkennt den Wert der geleisteten 
Arbeit nicht und ist zynisch, wenn man ihr 
die sich kontinuierlich verschlechternden 
Werte bei der Befindlichkeit der Befragten 
 gegenüberstellt – und bei den Beobachtungen 
von Patientengefährdungen. Sie zeigt die Ka-
pitulation gegenüber einem kranken Gesund-
heitssystem und will vor allem eines nicht zur 
Kenntnis nehmen: dass die junge Ärztegene-
ration nicht mehr, sondern weniger als 50 Stun-
den pro Woche arbeiten will – sogar sehr deut-
lich weniger. 

Für den Verband Schweizerischer Assistenz- 
und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO)

Dr. med. Anja Zyska, Präsidentin
Dr. med. Patrizia Kündig, Vizepräsidentin

Angelo Barrile, Vizepräsident

Zuspitzung von Macht und Ohnmacht 
des Menschen
Trillings-Schwangerschaft nach In-vitro-Fer-
tilisation. Dies ruft nach Reduktion der Belas-
tung der werdenden Mutter, also Elimination 
von 1 oder 2 Embryonen. Wenn das 3. Produkt 
der Bemühungen zu früh auf die Welt kommt, 
wird in der Neonatologie um sein Leben ge-
rungen. – Ist es nicht paradox, wenn das Le-
ben des einen vernichtet und das des andern 
um jeden Preis gerettet wird? Dies ist insofern 
nicht paradox, als es in beiden Fällen darum 
geht, die Kontrolle über das Leben zu haben.
Im Jahr 2019 war der Klimawandel «Das 
Thema». Heute ist es COVD-19. Was ist hier das 
Gemeinsame? Beides entzieht sich unserer 
Kontrolle. Die Natur zeigt uns, dass wir doch 
nicht alles kontrollieren können. Oder ist es 
eine Intelligenz hinter der Natur? Bemüht sich 
diese, uns zu lehren, von unserem Kontroll- 
und Machtanspruch zurück zu stehen und sie, 
diese Intelligenz, mehr zu beachten und zu 
achten?

Dr. med. Frank Meili, Amden

Droit de réponse à l’article F. Tabin 
sur l’analyse statistique ANOVA
Lettre concernant: Tabin F. Maîtrise et critique d’une analyse 
statistique: ANOVA en question. Bull Med Suisses. 
2019;100(46):1550–2.

C’est avec beaucoup de surprise, pour ne pas 
dire de consternation, que nous avons pris 
connaissance de l’article de M. Tabin au sujet 
de la méthode ANOVA qui sert de base aux as-
sureurs-maladie pour effectuer les contrôles 
d’économicité auprès des médecins comme 
prévue par la loi (art. 56 LAMal). Les propos 
de  cet «expert» sont tellement erronés que 
nous avons jugés nécessaire d’y apporter une 
réponse. Il nous importe que vos lecteurs 
dispo sent d’informations correctes afin de 
pouvoir se forger leur propre avis au sujet 
d’ANOVA et de méthodes statistiques pour 
contrôler l’économicité.
Selon M. Tabin, la méthode ANOVA ne serait 
pas reconnue par le Tribunal fédéral. Pour-
tant, en tant qu’«avocat breveté» M. Tabin au-
rait dû savoir que le Tribunal fédéral a re-
connu la validité de la méthode à plusieurs 
occasions dans ses arrêtés (BGer 9C_267/2017 
E. 6.2, BGE 144 V 79 E. 5.3.2).
M. Tabin affirme également à tort que la mé-
thode ANOVA serait une boîte noire, dont 
seuls les assureurs connaîtraient les détails. 
C’est oublier que la FMH et les assureurs se 
sont entendus sur une méthode qui est le dé-
veloppement de la méthode ANOVA (l’analyse 
de régression). L’analyse de régression a d’ail-
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leurs fait l’objet d’une convention entre les faî-
tières des assurances-maladie, santésuisse, 
curafutura et la FMH. Les médecins ont d’ail-
leurs contribué à l’élaboration de cette mé-
thode, ils en connaissent donc aussi parfaite-
ment le  fonctionnement (voir à ce sujet 
l’article  «Nouvelle méthode de screening pour 
les contrôles de l’économicité». Bull Med 
Suisses. 2018;99(41):1390–1).
Par ailleurs, M. Tabin prétend que les méde-
cins faisant l’objet d’un contrôle ou d’une de-
mande de remboursement n’auraient pas la 
possibilité de se défendre. C’est évidemment 
inexact: santésuisse permet à chaque méde-
cin filtré par les contrôles d’économicité d’ex-
pliquer les éventuelles particularités de sa pa-
tientèle qui serait à l’origine d’un dépassement 
des coûts par patient. Ces discussions ont no-
tamment lieu dans le cadre des commissions 
paritaires des sociétés de médecine, où des 
médecins experts participent aux discussions 
avec santésuisse où souvent les dépassements 
d’indices peuvent d’ailleurs être expliqués et 
justifiés!
M. Tabin base son article sur des références 
surannées, la plus récente datant d’il y a… 
10  ans! Dès lors, on peut raisonnablement 
douter du sérieux de son entreprise. On a évi-
demment le droit de remettre en question 
une méthode statistique qui, comme toute 
méthode statistique, comporte ses avantages 
et ses limites. Les lecteurs de votre publica-
tion sont toutefois en droit d’attendre que cela 
se fasse avec un minimum d’honnêteté intel-
lectuelle.

Christophe Kaempf,  
porte-parole de santésuisse, Soleure
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Artikel 2 und die grösste Pandemie: 
 Es gibt kein Recht, die Luft zu 
 verschmutzen
«Die Luftverschmutzung tötet zweimal mehr 
als vermutet», meldet Le Monde* und beruft 
sich auf Forscher der Universität Mainz, wel-
che die Feinstaubpartikel als Ursache von 
weltweit 8,8 Millionen Todesfällen pro Jahr be-
zeichnen. Ihre Analyse kommt zum Schluss, 
dass der Ersatz der fossilen durch saubere und 
erneuerbare Energiequellen den Verlust an 
Lebenserwartung durch Luftverschmutzung 
substanziell verringern würde. Weiter geht 

die FAZ (siehe «Spectrum» in der SÄZ. 
2020;101(15–16):552), wenn sie in der Corona-
Pandemie unter dem Titel «Luftverschmut-
zung  – mit Abstand die grösste Pandemie» 
schreibt: «80% der Schadstoffe produzieren 
Industrieländer.»
Das Bundesamt für Umwelt BAFU publizierte 
2015 den Bericht: «Luftverschmutzung und Ge-
sundheit». Er hält fest, dass jährlich 30 000 Le-
bensjahre verloren gehen wegen der Luft, die 
wir einatmen. D.h., die Verschmutzer schädi-
gen die Gesundheit ihrer Nächsten und ver-
schulden ca. 3000 Tote pro Jahr, und das völlig 
legal.
Der Rechtsstaat scheint seine Rolle zu erfül-
len: im Gesetz regelt er die Luftverschmut-
zung, bestimmt Grenzwerte. Er gibt zu, dass 
sie oft und meist ohne Folgen für die Täter-
schaft überschritten werden, während Lun-
gen und andere Organe der Verschmutzung 
nicht entrinnen. Selbst die Einhaltung der 
Grenzwerte beeinträchtigt die körperliche 
Unversehrtheit.**
Der Staat widerspricht sich selbst: Seine 
 Verfassung beginnt mit der Präambel: «Im 
Namen Gottes des Allmächtigen!» Dies ver-
pflichtet ihn zum Gebot: «Du sollst nicht tö-
ten.» Weiter heisst es: «Frei ist nur, wer seine 
Freiheit gebraucht» und «Die Stärke des Vol-
kes misst sich am Wohl der Schwachen». Dem-
gegenüber steht die Tatsache, dass Krankheit 
die Freiheit mindert und der Tod sie einem 
nimmt. Artikel  10 ist noch klarer: «Jeder 
Mensch hat das Recht auf Leben … und auf kör-
perliche Unversehrtheit.»

Kein Gesetz ist legal, sobald seine Anwendung 
zu Schaden und Tod von Bürgern führt. Die 
Bürger sind verpflichtet, das verfassungsmäs-
sig geschützte und im Menschenrecht ver-
ankerte Recht auf Leben gegen den Staat zu 
verteidigen, der «bewusst die Verantwortung 
missachtet, seine Bürger zu schützen», wie es 
die «Erklärung zur Unterstützung von Extinc-
tion Rebellion» formuliert, welche der Nobel-
preisträger für Chemie J. Dubochet mit ande-
ren Wissenschaftern in Le Temps*** 
veröffentlichte. Da hin gehört der Artikel 2 der 
FMH-Deontologie, welcher die Ärzte zuerst 
darauf verpflichtet, Leben zu schützen und 
Gesundheit zu fördern, bevor sie Kranke ver-
arzten.
Diese Tatsachen und Pflichten sprechen dem 
Staat das Recht ab, die Luftverschmutzung 
 gesetzlich zu regeln, solange sie tötet. Die Evo-
lution schreibt nirgends, dass die Luft Besitz 
von Menschen oder Staaten sei. Es gibt kein 
Recht, die Luft zu verschmutzen und sie als 
Abfalleimer zu missbrauchen.
Artikel 2 heisst: kein Handel mit Luftver-
schmutzungs-Zertifikaten, denn es gibt kein 
Recht, Gesundheit zu schädigen und Menschen 
zu töten.

Dr. med. Roland Niedermann, FMH, Genf, 
Mitglied der Ärzte für Umweltschutz

*  13.3.2019.
**   Künzli N. Verschmutzte Luft – Ein Fall für Herz und Lunge? 

Rev Med Suisse. 2005;I:12–4.
***  22.10.2019.
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